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Beschluß

Nr. 111 — 12/59 des Kreistages vom 26. 2. 1959 über die 
Zusammenarbeit der Volksvertretungen mit den Justiz

organen des Kreises Ilmenau
Eine wichtige Garantie für die Verwirklichung unserer 
sozialistischen Rechtsprechung und für die Gestaltung 
sozialistischer Gerichte besteht darin, daß die Volksver
tretungen die Grundsätze der Rechtsprechung bestim
men. Auf dem V. Parteitag der SED wurde noch einmal 
deutlich der Zusammenhang, der zwischen unserem 
volksdemokratischen Staat und seinem Recht besteht, 
aufgezeigt. In allen staatlichen Organen gilt es, den 
neuen Arbeitsstil zu verwirklichen. Daraus ergibt sich 
auch die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit 
zwischen den Volksvertretungen und Justizorganen so
wie den anderen Teilen des Staatsapparates. Das Neben
einander muß überwunden und die schöpferische Zu
sammenarbeit entwickelt werden.

1. Eine gründliche Berichterstattung der Justizorgane 
unseres Kreises vor dem Kreistag ist deshalb jähr
lich mindestens einmal durchzuführen. Diese Bericht
erstattung vor dem Kreistag ist in den Arbeitsplan 
des Kreistages aufzunehmen. Die jeweiligen Bericht
erstattungen sind in den Kommissionen des Kreis
tages gründlich vorzubereiten.

In bestimmten Fällen ist durch die Kommission des 
Kreistages zu prüfen, ob außer den regulären Be
richterstattungen außerdem Auswertungen über be
stimmte Fragen der Kriminalität und der Einhaltung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit vor dem Kreistag 
erfolgen sollen.

2. Damit ein enger Erfahrungsaustausch erfolgen kann, 
ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kom
missionen des Kreistages, dem Rat und den Ver
tretern der Justizorgane zu entwickeln. Die Kom
missionen sollen von den Richtern und Staatsanwäl
ten hinsichtlich Fragen, die ihre Kommission betref
fen, Berichterstattungen verlangen. Die Vertreter der 
Justizorgane werden beauftragt, den Kommissionen 
ständig Hinweise zu geben, welche Fragen in den 
Kommissionen ausgewertet werden können.
Durch solche Beratungen wird es möglich sein, daß 
der ganze erzieherische Einfluß der örtlichen Volks
vertretungen und Staatsorgane zur Bekämpfung aller 
Erscheinungen in der Kriminalität und der Gesetz
verstöße eingesetzt werden kann.

3. Die Zusammenarbeit mit den Kommissionen „Innere 
Angelegenheiten, VP und Justiz“ muß eng gestaltet 
werden, damit eine regelmäßige Auswertung der Tä
tigkeit der Justizorgane des Kreises Ilmenau in die
ser Kommission stattfindet. Die Kommission müßte 
dann gegenüber anderen Kommissionen des Kreis
tages darauf hinwirken, daß regelmäßig bestimmte 
Auswertungen auch in den anderen Kommissionen 
des Kreistages erfolgen.

4. Die Richter, Staatsanwälte und Notare unseres Krei
ses sind in die Aktivs der ständigen Kommission des 
Kreistages einzubeziehen, damit auch hier eine bes
sere Zusammenarbeit möglich ist. Es wird auch hier
bei zu wertvollen Ergebnissen in der Arbeit kommen, 
da die gesammelten Erfahrungen ausgetauscht wer
den können.

5. Von wesentlicher Bedeutung ist die enge Zusammen
arbeit der Abgeordneten mit den Schöffen. Die Abge
ordneten sehen es als eine Notwendigkeit an, eine 
Zusammenarbeit mit den Schöffen ihres Betriebes, 
ihrer Dienststellen oder Genossenschaft zu ent
wickeln und eine Verbindung zu dem Schöffenkollek

tiv ihres Betriebes oder ihres Wohnortes herzustellen. 
Durch die Herstellung dieser Verbindung wird es 
möglich sein, viele Aufgaben schnell und gemeinsam 
zu lösen.

6. Von gleicher wesentlicher Bedeutung ist die Zu
sammenarbeit der Stadtverordnetenversammlung und 
Gemeindevertretung mit den Justizorganen und den 
Schöffen unseres Kreises, Auch hier ist es notwendig, 
eine Auswertung der Arbeit der Justizorgane in be
zug auf die jeweils örtlichen Verhältnisse vorzuneh
men.
Bei diesen Berichterstattungen sollen die Vorsitzen
den der Schöffenkollektivs mit einem Bericht über 
die Arbeit der Schöffen des Ortes teilnehmen. Es muß 
dabei eine ständige Zusammenarbeit zwischen den 
Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertre
tungen und ihren Aktivs mit den Schöffenkoliektiven 
erreicht werden. Bis Ende 1959 soll in jeder Stadtver
ordnetenversammlung und Gemeindevertretung eine 
solche Berichterstattung vorgenommen worden sein. 
Die Abgeordneten des Kreistages verpflichten sich, 
in ihrem Wohnort bei der Vorbereitung dieser Be
richterstattung insbesondere in den Aktivs der Ge
meindevertretungen oder Stadtverordnetenversamm
lungen mitzuwirken und dort ihre Erfahrungen mit
zuteilen.

7. Der V. Parteitag gibt uns die Perspektive des Sieges 
des Sozialismus. Dabei erhält das Recht eine hohe 
Bedeutung, um aktiv die Vollendung des Sozialismus 
zu fördern. Es kommt deshalb jetzt darauf an, ein 
einheitliches sozialistisches Rechtssystem zu schaffen, 
d. h. neue Gesetze auf allen Gebieten des Rechts aus
zuarbeiten (z. B. LPG-Recht, Familienrecht, Arbeits
recht, Strafrecht, Zivilrecht).
In unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung kann 
ein solches Recht nur entstehen, wenn alle werktäti
gen Menschen an der Ausarbeitung dieser neuen Ge
setze mitwirken. Deshalb kommt es darauf an, daß 
die Probleme und Fragen der neuen Gesetze (gegen
wärtig beim LPG-Recht) in breitem Umfang mit der 
Bevölkerung diskutiert werden. Die Abgeordneten 
des Kreistages werden sich deshalb, wie sie das be
reits bei der Schöffenwahl 1958 getan haben, an der 
Vorbereitung und Durchführung von Aussprachen 
über die Schaffung unserer neuen Gesetzeswerke ein
schalten.
Durch Lösung all dieser Aufgaben werden wir dazu 
beitragen, sozialistische Justizorgane in unserem 
Kreis zu schaffen. Weiterhin werden wir einen er
zieherischen Einfluß in verstärktem Maße auf unsere 
werktätigen Menschen ausüben können, womit wir 
unsere Werktätigen noch zu einer bewußteren Teil
nahme am schnellen Aufbau des Sozialismus gewin
nen. Mit dieser Arbeit wird gleichzeitig wirksam dazu 
beigetragen, die Richterwahlen bis zum Jahre 1960 
vorzubereiten. Die Abgeordneten des Kreistages wer
den gründlich die Arbeit der Justizorgane und der 
Richter kennenlernen und diese einzuschätzen ver
mögen.

Quelle: „Verfügungen und Mitteilungen des Ministe
riums der Justiz“ Nr. 5/1959.
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Berlin, den 19. 7. 1958
Es erscheint der ehemalige Richter N. N. aus der SBZ 
und erklärt:
Richter, die vom Strafantrag des Staatsanwalts nach un
ten abwichen, mußten sich deswegen vor der Partei-
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